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 Veröffentlicht am 20.10.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §65;

BAO §273 Abs1;

Rechtssatz

Die Pfändung einer nicht bestehenden Forderung geht ins Leere, sodaß eine dennoch vom Drittschuldner gegen das

Zahlungsverbot ergriffene Berufung als unzulässig zurückzuweisen ist.
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